
Ausfüllhinweise

bitte füllen Sie diese Felder gemäß des aktuellen 
Reisepasses zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes 
aus

bitte geben Sie die Mailadresse der 
deutschsprachigen Kontaktperson an

Sollten Sie in der Botschaft Kopenhagen 
vorsprechen, tragen Sie hier bitte 
Kopenhagen ein, sollten Sie bei einem 
Honorarkonsul vorsprechen, füllen Sie 
bitte dementsprechend aus.

sollten Sie bei der Beurkundung 
einen Reisepass vorlegen, füllen Sie 
bitte „Pass“ aus, ein anderes 
mögliches Dokument wäre der 
(Personal-)“Ausweis“

ausschließlich auszufüllen bei einer dt. 
Geburtsurkunde; bitte geben Sie den vollständigen 
Namen des Standesamts an (z.B.: „Hamburg-
Wandsbek“); die Registernummer befindet sich in der 
Regel oben rechts auf der Urkunde

anzugeben ist der Personenstand zum Zeitpunkt 
der Geburt; wenn Sie noch nie verheiratet waren 
oder nie in einer eingetragenen 
gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft gelebt 
haben, kreuzen Sie bitte „ledig“ an. 

bitte geben Sie immer zuerst den 
Nachnamen an



bei Geburt nach dem 01.05.2025: Nachname aus 
dänischer Geburtsurkunde; 
bei Geburt vor dem 01.05.2025: bei 
unverheirateten Eltern: Nachname der Mutter; 
bei verheirateten Eltern ohne gemeinsamen 
Ehenamen gemäß dt. Recht: "---", die eigentliche 
Namenserklärung erfolgt erst auf S.4

Sollte Ihr Kind einen Mittelnamen führen, tragen 
Sie ihn bitte mit in die Vornamenszeile ein und 
setzen dahinter „(Mittelname)“.

Sollte das Kind in Dänemark geboren worden 
sein, füllen Sie dieses Feld bitte nicht aus.

Sollten Sie bisher noch keine Namenserklärung bei 
einem dt. Standesamt abgegeben haben, bitte nicht 
ankreuzen. 

bei unverheirateten Eltern: in Dänemark werden 
die Erklärung zur gemeinsamen Sorge und die 
Vaterschaftsanerkennung erst nach der Geburt 
registriert, kreuzen Sie also bitte das Feld 
„Anerkennung/ Feststellung der Vaterschaft“ an.

bitte füllen Sie diese Felder gemäß des aktuellen 
Reisepasses zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes aus

sollten Sie bei der Beurkundung einen Reisepass 
vorlegen, füllen Sie bitte „Pass“ aus, ein anderes 
mögliches Dokument wäre der (Personal-) 
„Ausweis“

ausschließlich auszufüllen bei einer dt. 
Geburtsurkunde; bitte geben Sie den 
vollständigen Namen des Standesamts an (z.B. 
Hamburg-Wandsbek) die Registernummer 
befindet sich in der Regel oben rechts auf der 
Urkunde

sollte die Beurkundung eines Mittelnamens als 2. 
(usw.) Vorname gewünscht werden:
„Wir wünschen die Beurkundung des 
Mittelnamens als 2. (bzw. 3. oder 4.) Vornamen“

Aalborg Universitetshospital: der Geburtsort ist „Aalborg“

Amager og Hvidovre Hospital: der Geburtsort ist „Hvidovre“

Herlev og Gentofte Hospital: der Geburtsort ist „Herlev“

Hospitalerne i Nordsjælland: der Geburtsort ist Hillerød

Rigshospitalet: der Geburtsort ist „Kopenhagen“

Sjællands Sygehusvæsen, Holbæk: der Geburtsort ist „Holbæk“

Region Sjællands Sygehusvæsen, Roskilde: der Geburtsort ist „Roskilde“



bei unverheirateten Eltern: in Dänemark werden 
die Erklärung zur gemeinsamen Sorge und die 
Vaterschaftsanerkennung erst nach der Geburt 
registriert, gem. dt. Rechtsauffassung war der 
Inhaber der elterlichen Sorge zum Zeitpunkt der 
Geburt daher ausschließlich die Mutter; auf S. 2 
hatten Sie schon angegeben, dass die 
Vaterschaftsanerkennung (und Sorgeerklärung) 
kurz nach der Geburt erfolgte und somit 
mittlerweile die gemeinsame Sorge besteht.

geben Sie hier an in welchem Land Ihr 
Lebensmittelpunkt war, als das Kind zur Welt kam

füllen Sie dieses Feld nur aus, wenn Sie nach der 
Geburt des Kindes noch einmal in ein anderes 
Land gezogen sind.

bitte geben Sie immer zuerst den Nachnamen an;
wenn zeitgleich für alle Kinder eine Geburtsanzeige 
abgegeben wird, bei Geburt nach dem 01.05.2025: 
Nachname aus dänischer Geburtsurkunde; bei Geburt 
vor dem 01.05.2025: unverheirateten Eltern: 
Nachname der Mutter; bei verheirateten Eltern ohne 
gemeinsamen Ehenamen gemäß dt. Recht: "---", die 
eigentliche Namenserklärung erfolgt erst auf S.4

ausschließlich auszufüllen bei einer 
dt. Heiratsurkunde, die 
Registernummer befindet sich in 
der Regel oben rechts auf der 
Urkunde

inländische Anschrift = deutsche 
Anschrift



Diese Hinweise gelten nur für 
Kinder, die nach dem 01.05.2025 
geboren wurden. Bei anderen 
Fällen füllen Sie diese Seite am 
Besten erst einmal nicht aus und 
wir beraten Sie nachfolgend per 
Mail (Vorsprache bei unserem 
Honorarkonsul) oder am Schalter 
(Vorsprache in der Botschaft). 
Diese Seite oder die nächste Seite 
müssen nur ausgefüllt werden, 
wenn eine Namenserklärung 
erforderlich ist. Wenn das Kind 
nach dem 01.05.2025 geboren 
wurde, also ausschließlich, wenn 
der Name auf der dänischen 
Geburtsurkunde nicht der 
gewünschte Name für Ihr Kind ist. 

ergänzen Sie „Deutschland“.

geben Sie bei einem doppelten 
Nachnamen ohne Bindestrich 
zusätzlich „(ohne Bindestrich)“ an

Wenn Sie die Beurkundung eines 
Mittelnamens als weiteren 
Vornamen wünschen ergänzen Sie 
hier außerdem: „Art. 47 EGBGB: 
Wir wünschen für unser Kind die 
deutschsprachige Form des Vor-
bzw. Familiennamens.“

füllen Sie dieses Feld nur aus, wenn 
Sie den Art. 47 EGBGB gewählt 
haben

wählen Sie dieses Kästchen

und dieses Kästchen



Hier und auf der vorigen Seite 
handelt es sich um entweder/oder 
Kästchen; In der Regel ist diese 
Seite daher für Sie nicht relevant.
Bitte füllen Sie es nicht aus.



Sie sollten sich mindestens 
eine Urkunde ausstellen 
lassen, die Sie dann zukünftig 
bei der Passantragstellung 
vorlegen. Da Ihr Kind mit 
Auslandsbezug aufwächst, 
empfehlen wir die Ausstellung 
der mehrsprachigen 
Geburtsurkunde. Sie enthält 
die dt. Sprache, aber auch alle 
EU-Sprachen Bei einer Vorlage 
bei anderen EU-Behörden 
wäre keine weitere 
Übersetzung oder eine 
Apostille notwendig.

In der Regel empfiehlt sich die 
Gebührenzahlung mit 
ePayment (Kreditkarte), falls 
dies bei Ihrem Standesamt 
möglich ist.

Bitte keine digitale Unterschrift einfügen und nicht unterschreiben! Der Antrag wird erst in der Botschaft 
oder beim Honorarkonsul unterschrieben. Bitte senden Sie uns stattdessen die pdf-Datei zu. Falls Sie eine
Namenserklärung abgeben müssen, sind dies die Seiten 4 und 5 dieses Antrags. Ein gesondertes 
Formular aus der Rubrik „Namenserklärungen“ muss daher nicht ausgefüllt werden.


